
schiedenen Tei len des Systems der Ver­
einten Nationen Führungskraft beweisen 
und für Koord inat ion sorgen so l l . Inner­
halb der Hauptorganisat ion wi rd er u. a. für 
die Sicherste l lung einer in s ich geschlos­
senen Konzept ion verantwor t l ich sein. Der 
Generalsekretär w i rd ihn mit besonderen 
Aufgaben betrauen können. 

II . 1980 wi rd eine Sondergeneralversamm­
lung s tat t f inden, die überprüfen sol l , we l ­
che Fortschr i t te bis dann bei der Err ich­
tung einer Neuen Wel twi r tschaf tsordnung 
erzielt worden sein werden. Die entspre­
chende Resolut ion 32/174 der Generalver­
sammlung ist am 19. Dezember 1977 ohne 
förml iche Abst immung verabschiedet wor ­
den. Die Generalversammlung hat zugle ich 
beschlossen, einen Plenarausschuß e inzu­
setzen, welcher d ie Entwick lung in der 
Zwischenzei t im Auge behalten und gee ig­
nete Anstöße geben sol le. NJP 

IFAD: Gründungsabkammen In Kraft — 15. Sonder­
organisation der Vereinten Nationen — Erste Jah­
restagung des Gouverneursrats (5) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Ber icht in VN 1/1977 S. 25 f. fort.) 

I. Der Internat ionale Fonds für landwir t ­
schaft l iche Entwick lung (Internat ional 
Fund for Agr icu l tura l Development, IFAD) 
hat seine Arbei t schl ießl ich so rasch auf­
nehmen können, wie es seine Ini t iatoren 
ins Auge gefaßt hatten (zu den vorüberge­
henden Schwier igkei ten vg l . den Ber icht 
in VN 1/1977). Das Gründungsabkommen 
ist am 30. November 1977 in Kraft getreten, 
also weniger als ein Jahr nach Auf legung 
zur Unterzeichnung. Ende 1977 gehörten 
bereits 81 Staaten der neuen Organisat ion 
an. Von den 20 Gründern der Kategor ie I 
(bei t ragspf l icht ige Industr iestaaten; zu den 
Kategor ien vg l . die Ber ichte in VN 1/1977 
und 4/1976 S. 123) fehlte al lein noch Spa­
nien. Die Bundesrepubl ik Deutschland hat­
te ihre Rat i f ikat ionsurkunde am 14. Okto­
ber 1977 hinterlegt. Aus dem Kreis der 
zwölf bei t ragspf l icht igen Entwick lungs län­
der (Kategorie II) standen die Rati f ikat io­
nen von A lger ien, Gabun sowie den Vere i ­
nigten Arab ischen Emiraten aus. Die 59 
Gründungsmi tg l ieder der Kategor ie III 
(sonstige Entwick lungsländer) waren rela­
tiv am weitesten im Hinter t ref fen: erst 41 
hatten ihre vol le ver t ragl iche Bindung her­
beigeführt . Zu den 18 Saumsel igen zählten 
acht late inamerikanische Staaten, außer­
dem Gr iechenland, Israel, Kongo, 
Süd-Korea. Liberia, Papua-Neuguinea, Por­
tugal , Rumänien, Syrien und Tansania. Im 
Dezember 1977 waren außerdem mit Z u ­
st immung des Gouverneursrats 23 wei tere 
Entwick lungsländer hinzugestoßen, von 
denen 12 alsbald alle Bei tr i t tsformal i täten 
erfül l t hatten (u. a. Vietnam). 

II . Der IFAD wi rd die 15. Sonderorganisa­
t ion der Vereinten Nationen sein. Das Be­
z iehungsabkommen gemäß Art . 57, 63 der 
Charta ist von der Generalversammlung 
am 15. Dezember 1977 genehmigt worden 
(Resolut ion 32/107). Die 14. Sonderorgan i ­
sat ion war die Wel torganisat ion für geis t i ­
ges Eigentum (WIPO) gewesen, d ie 16. 
dürfte in naher Zukunft die Organisat ion 
der Vereinten Nationen für industr ie l le 
Entwick lung (UNIDO) werden. 

I I I . Der Gouverneursrat nahm auf seiner 
ersten Jahrestagung (13.—16. Dezember 
1977 in Rom) die vom IFAD-Abkommen 
vorgeschr iebenen Wahlen vor und verab­
schiedete vor läuf ige Kredi t r icht l in ien. 
Zum IFAD-Präsidenten wurde einst immig 
A. Al-Sudeary (Saudi-Arabien) gewählt . Es 
hatte von Anbeg inn an kaum ein Zweifel 
darüber bestanden, daß die erste Verwal ­
tungsspi tze von einem Land der (>Schar-
nier<-) Kategorie II gestel l t werden würde. 
Al-Sudearys Amtszeit beträgt drei Jahre ; 
e inmal ige Wiederernennung ist zulässig 
(Art. 6 A b s c h n i t t 8 IFAD-Abkommen). A l -
Sudeary hatte auf der Eröffnungssi tzung 
des Gouverneursrats unterst r ichen, der 
IFAD stel le das erste inst i tut ionel le Bei­
spiel auf dem Weg zu einer Neuen Welt­
wi r tschaf tsordnung dar. 
Der Gouverneursrat besetzte außerdem 
den Verwal tungsrat des neuen Finanzinst i ­
tuts. Von den 18 Sitzen stehen den drei 
Kategor ien jewei ls sechs zu. Es werden 
ver t re ten: Kategor ie I durch Großbr i tanni ­
en, I tal ien, Japan, Nieder lande, Norwegen 
und die Vereinigten Staaten; Kategor ie II 
durch Iran, Kuwait, L ibyen, Niger ia, Saudi -
Arabien und Venezuela; Kategor ie III 
durch Indien, Kuba, Mexiko, Pakistan, 
Sierra Leone und den Sudan. Zu stel lver­
t retenden Mitg l iedern (die bei Abwesenhei t 
eines Vol lmi tg l ieds zur St immabgabe be­
recht igt sind) wurden best immt: Aus Kate­
gor ie I Belgien, Bundesrepubl ik Deutsch­
land, Frankreich, Kanada und Schweden ; 
aus Kategorie II A lger ien, Gabun, Indone­
sien, Irak, Katar und die Vereinigten Arab i ­
schen Emirate; aus Kategorie III Äth iop ien, 
Bangladesch, Nicaragua, Peru, Senegal 
und Sri Lanka. Hierbei verdient der Um­
stand Beachtung, daß Alger ien, Gabun und 
die Vereinigten Arabischen Emirate zum 
Zei tpunkt dieser Entscheidung das IFAD-
Abkommen noch nicht rat i f iziert hatten. Die 
Verwal tungsrats-Mi tg l ieder werden gemäß 
Art. 6 Abschni t t 5 IFAD-Abkommen für die 
Dauer von drei Jahren gewählt , wobei 
jähr l ich jewei ls ein Drittel der Sitze zur 
Neuzutei lung ansteht. 

IV. Präsident Al-Sudeary tei l te mit, es se i ­
en sechs Kooperat ions-Abkommen (gemäß 
Art. 8 Abschni t t 2 IFAD-Abkommen) vorbe­
reitet worden, und zwar mit der Wel tbank 
und den drei regionalen Entwick lungsban­
ken für As ien, Afr ika und Lateinamerika, 
des wei teren mit der FAO sowie dem 
UNDP. Für die Beschlußfassung ist auf 
IFAD-Seite der Verwal tungsrat zustän­
d ig . 
Die wesent l ichste Sachentscheidung des 
Gouverneursrats bestand in der Verab­
schiedung vor läuf iger Richt l in ien für die 
Vergabe von Zuschüssen und Kredi ten. 
Danach soll der Antei l der Zuschüsse, wie 
durch Art.7 Abschni t t 2 lit.b IFAD-Ab­
kommen vorgezeichnet , ein Achte l der 
Fonds-Bewi l l igungen pro Haushaltsjahr 
nicht überschrei ten und den ärmsten Ent­
wick lungs ländern vorbehal ten ble iben. Für 
die Kredite werden drei verschiedene 
Standardbedingungen in Aussicht genom­
men. Erstens Zinsfreiheit , doch Bearbei ­
tungsgebühr von 1vH, Laufzeit von 50 Jah­
ren, davon zehn t i lgungsf re i ; zweitens Ver­
z insung von 4vH, Laufzeit 20 Jahre, davon 
fünf t i lgungsf re i ; schl ießl ich Verzinsung 

von 8vH, Laufzeit 15—18 Jahre, davon drei 
t i lgungsfre i . Die meisten Kredite dürften zu 
den besonderen Vorzugsbedingungen be­
wi l l igt werden . A ls Vorb i ld hat offenbar d ie 
Abstufung der Kondi t ionen von IDA und 
Wel tbank (>Dritter Scha l ten/normale Be­
dingungen) gedient . Eine endgült ige Ent­
scheidung über diese einstwei len vor läuf i ­
gen Richt l in ien sol l auf der zweiten Jah­
restagung des Gouverneursrats gegen 
Ende 1978 fa l len. NJP 

UNCTAD: Neues Zuckerabkommen (6) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 3/1977 S. 92f. fort.) 

Über das neue Zuckerabkommen konnte 
im zweiten Anlauf Einvernehmen erzielt 
werden. Die erste, feh lgeschlagene Ver­
handlungsrunde hatte im Frühjahr 1977 
stat tgefunden. Auch nach ihrer Wiederauf­
nahme am 12. September 1977 in Genf 
dauerte die Konferenz schl ießl ich länger 
als erwartet (bis zum 7. Oktober) . Das neue 
Regul ierungsabkommen trat dann aber be­
reits zum I . Janua r 1978 in Kraft, nachdem 
ihm 24 Export- und acht Impor t länder be i ­
getreten waren. 
Zucker ist der erste Rohstoff aus der Liste 
von UNCTAD-Resolut ion 93(IV) vom 
30. Mai 1976 zum Integrierten Rohstof fpro­
gramm, welcher nach UNCTAD IV eine 
Marktregul ierung erfahren hat. Kaffee-, Ka­
kao- und Z innabkommen hatten schon zur 
Zeit der vierten Wel thandelskonferenz be­
standen, während das Zuckerabkommen 
von 1973 über rein inst i tut ionel le Best im­
mungen nicht h inausgegangen war. Das 
neue Abkommen lehnt s ich nunmehr an e i ­
nen Kompromißvorschlag des Konferenz­
präsidenten an, in d iesem Falle also des 
Exekut ivdirektors der Internat ionalen Zuk-
kerorganisat ion. Die Preisschere beträgt 11 
bis 21 US-Cents. Der Marktpre is sol l inner­
halb dieser Spanne gehal ten werden durch 
eine Kombinat ion von Exportquoten (sol ­
chen hatten nament l ich die USA und die 
EG abweisend gegenübergestanden) sowie 
von nat ionalen Vorrats lagern. Zur Finan­
z ierung der Lagerhal tungskosten soll ein 
Sonder fonds bei t ragen. Der Internat ionale 
Zuckerrat sol l die Mögl ichkei t im Auge be­
halten, später auch Mittel nutzbar zu ma­
chen, die etwa über einen Gemeinsamen 
Rohstoffonds verfügbar werden könnten. 
UNCTAD-Generalsekretär G. Corea wür­
digte das Zuckerabkommen als Durch­
bruch und äußerte die Zuversicht , d ieser 
Erfolg werde den wei teren Verhandlungen 
im Zusammenhang mit dem Integr ier ten 
Rohstof fprogramm einen neuen Impuls ge­
ben. NJP 

UNCTAD: Gemeinsamer Rohstoffonds — Suspen­
sion der zweiten Verhandlungsrunde (7) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Ber icht in VN 2/1977 S. 54 fort.) 

Auch die zweite Verhand lungsrunde über 
die Einr ichtung eines Gemeinsamen Roh­
stoffonds ist geschei ter t . Das am 7. No­
vember 1977 eröffnete Genfer Treffen der 
etwa 500 Delegier ten sol l te gemäß Termin­
plan am 2. Dezember zu Ende gehen, doch 
die Gruppe der 77 zog es angesichts fort­
dauernden Streits in entscheidenden Fra­
gen vor, der Zusammenkunf t vorzei t ig ein 
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dramat isches Ende zu berei ten, indem sie 
deren >Suspension< beantragte und natür­
l ich auch durchsetzte. Der Konferenzbe­
schluß fiel e inst immig. 
Der Eklat mag bei vordergründ iger Be­
t rachtung überraschend gekommen sein, 
nachdem sich die Pariser Konferenz über 
internat ionale Wir tschaf t l iche Zusammen­
arbei t (KIWZ) im Juni 1977 grundsätz l ich 
über die Einr ichtung eines Gemeinsamen 
Fonds verständigt hatte. Zentra le Fragen 
wie die nach Aufgaben, Finanzierung und 
Organisat ion eines so lchen Fonds (dazu 
e inführend Cox in VN 4/1977 S. 108 ff.) wa ­
ren damals jedoch of fengebl ieben. Die 
wir tschaf t l ich wie recht l ich überaus kom­
pl iz ierten Details (z. B. im Hinb l ick auf A n ­
leihen des Fonds) sol len hier ebensowenig 
aufgegri f fen werden wie die Frage danach, 
ob der neuer l iche Mißerfolg einer feh len­
den Flexibi l i tät der maßgebl ichen Indu­
str iestaaten oder aber einer — womög l i ch 
auf interner Uneinigkei t beruhenden — 
mangelnden Kompromißbere i tschaf t der 
Entwick lungs länder angelastet werden 
muß. Konferenzpräsident H. S. Walker (Ja­
maika) identi f iz ierte als Hauptst re i tpunkte 
d ie Fragen, inwiewei t der Gemeinsame 
Fonds >andere M a ß n a h m e n als Aus­
g le ichs lagerhal tung f inanzieren sol le, bzw. 
inwieweit der Gemeinsame Fonds, neben 
der Mi t te lzuwendung über internat ionale 
Rohstof fabkommen, auch durch d i rekte 
Staatenbei t räge f inanziert werden sol le. 
Bei den >anderen Maßnahmen< handelt es 
s ich um solche, die, anders als Rohstoff­
abkommen, nicht auf Mark t regu l ierung ab­
zielen, sondern (dem Marktzugang gewis­
sermaßen vorgelager t bzw. ihn f lankierend) 
auf die Entwick lung einer diversi f iz ierten, 
produkt iven und insgesamt e int rägl ichen 
Rohstof ferzeugung, letzt l ich also auf wir t ­
schaf t l iche Entwick lung überhaupt. Im 
Kern dreht s ich die Auseinandersetzung 
immer noch darum, inwiefern der Gemein­
same Fonds mehr sein sol l als eine Fö­
derat ion der Rohstof f -Organisat ionen. 
Der br i t ische Sprecher der west l ichen 
Marktwi r tschaf ts länder hielt in seiner ab­
schl ießenden Einschätzung des Konferenz­
ver laufs fest, diese Staaten seien gegen­
über einer Ausdehnung der Fondskompe­
tenzen auf >andere Maßnahmen< aufge­
schlossen, machten sie aber von einer e in­
vernehml ichen Regelung der übr igen Fra­
gen abhängig . Was die Leistung di rekter 
Staatenbei t räge anbetreffe, so gehe es 
nicht um das Ob, sondern das Wie ; seine 
Staatengruppe sei fest davon überzeugt, 
die Hauptverantwor tung für die Finanzie­
rung von Ausgle ichs lagern müßten die je ­
wei ls unmit te lbar betrof fenen Erzeuger­
und Verbraucher länder t ragen. Die Nieder­
lande und die skandinavischen Staaten 
setzten s ich von dieser Posit ion ausdrück­
l ich ab, indem sie s ich in gesonderten Er­
k lärungen unmißverständl ich zugunsten 
von >anderen M a ß n a h m e n und von di rek­
ten Staatenzuwendungen aussprachen. 
Demgegenüber unterstr ich der jugos lawi ­
sche Wort führer der Gruppe der 77, die 
Entwick lungs länder würden sich nicht mit 
e inem Abkommen zufr ieden geben, dessen 
Tragwei te s ich auf die Finanzierung von 
Ausgle ichs lagern beschränke, und welches 
den Gemeinsamen Fonds von spezi f ischen 
Rohstof fabkommen f inanziel l völ l ig abhän­

gig mache. Er erkannte das Hindernis für 
einen Konferenzerfolg nicht in der Unei ­
nigkeit über die technischen Fragen, son­
dern ausschl ießl ich in einer grundsatzbe­
dingten pol i t ischen Abwehrhal tung ein iger 
entwickel ter Staaten. Ein Weiterverhandeln 
habe erst wieder Sinn, wenn in dieser po l i ­
t ischen Grundeinstel lung ein Wandel e in ­
getreten sei. Während die Volksrepubl ik 
China wiederum die Entwick lungsländer 
ohne erkennbare Vorbehal te unterstützte, 
zeichnete s ich die Sowjetunion erneut 
durch ver legene Unverbindl ichkeit aus. NJP 

Rechtsfragen 
Verbrechensverhütung und Behandlung Straffälli­
ger: Kongreß 1980 In Sydney - Europäische Vor-
bereltungskonferenz In Bonn durchgeführt (8) 

I. A l le fünf Jahre führen d ie Vereinten 
Nat ionen einen wel twei ten Kongreß zu 
Themen der Verbrechensverhütung und 
der Behandlung Straffäl l iger durch. Der 
nächste dieser Kongresse soll im Jahre 
1980 in Sydney, Austra l ien, s tat t f inden; er 
ist der sechste in einer Reihe, deren bis­
her ige Stat ionen Genf (1955), London 
(1960), Stockholm (1965), Kyoto (1970) und 
wieder Genf (1975) waren. Die Wel torga­
nisat ion bereitet diese Kongresse durch 
regionale Konferenzen vor. Für die Region 
Europa fand die Vorberei tungskonferenz 
auf Einladung der Bundesregierung vom 
10. bis 14. Oktober 1977 in Bonn statt. Die 
Delegierten von 27 Ländern aus West- und 
Osteuropa, außerdem Delegierte der USA, 
Kanadas und Austral iens waren anwesend; 
vertreten waren ferner der Europarat, ver­
schiedene Organisat ionen und Institute aus 
dem System der Vereinten Nationen, Inter­
pol sowie zehn Organisat ionen mit Konsul ­
tat ivstatus beim UN-Wirtschafts- und So­
zialrat (ECOSOC). Insgesamt waren etwa 
hundert Delegierte in Bonn zugegen. Zu 
ihrem Präsidenten wähl te die Konferenz 
den Leiter der Delegat ion der Bundes­
republ ik Deutschland, Minister ia ld i rektor 
Schneider aus dem Bundesminister ium der 
Justiz. Für den Kongreß 1980 in Sydney 
sind fünf einzelne Themen vorgesehen, die 
auch während der Vorberei tungskonferenz 
in Bonn erörtert wurden. 
II . Das erste Thema hieß: >Trends in der 
Kr iminal i tät und Strategien zur Verbre­
chensverhütung^ Es bestand die Tendenz, 
das Thema auf Fragen der Verbrechens­
bekämpfung einzuschränken und hier ins­
besondere die Probleme einer Er fo lgskon­
tro l le zu erörtern. Anderersei ts wurde her­
vorgehoben, daß gerade die Entwicklung 
der Kr iminal i tät (die übr igens auch auf­
schlußreich für den Zustand einer Gesel l ­
schaft ist) untersucht werden muß, wenn 
Maßnahmen der Verbrechensbekämpfung 
wi rksam auf ihren Erfolg geprüft werden 
sol len. Von einigen Ländern wurden die 
fo lgenden Del iktbereiche als besonders 
gravierend angesehen: Eigentumsverbre­
chen im Zusammenhang mit s te igendem 
Wohls tand; Wirtschaftsverbrechen, Ver­
kehrsvergehen, Verbrechen gegen die Um­
welt , Rauschgiftdel ikte, Terror ismus sowie 
die Zunahme von Verbrechen infolge der 
Abwanderung vom Land in die Stadt, 
durch d ie der Straftäter größere Anonymi ­
tät er langt. 

Bei den Maßnahmen zur Verbrechensver­
hütung wurde insbesondere die Rolle des 
Gemeinwesens und die Betei l igung der 
Öffent l ichkeit in Fragen der Resozial is ie­
rung hervorgehoben. Betont wurde schließ­
lich auch die Notwendigkei t einer Schät­
zung der Kosten der Kr iminal i tät und der 
Kr iminal i tä tsbekämpfung. Gerade dieser 
letzte Punkt w i rd in internat ionalen Dis­
kussionen in der letzten Zeit immer mehr 
hervorgehoben. Eine förder l iche Auswir­
kung dessen auf entsprechende Untersu­
chungen in der Bundesrepubl ik Deutsch­
land, die erst in e in igen Ansätzen vorhan­
den sind, wäre zu begrüßen. 
II I . Eingehend erörtert wurde auch das 
zweite Thema: >Jugendgerichtsbarkeit vor 
und nach Ausbruch der Delinquenz<. Der 
Ausdruck >Jugendgerichtsbarkeit vor Aus­
bruch der Delinquenz< entstammt nicht 
dem deutschen Rechtssystem. Die Diskus­
sion machte deut l ich, daß damit al le so­
zialen Reakt ionen und al le Vorsorgemaß­
nahmen gegenüber jungen Menschen ge­
meint s ind, die als mögl iche Gesetzesbre­
cher gefährdet s ind. Gerade im Bereich 
der Jugendkr imina l i tä t wurde der vorbeu­
genden Verbrechensbekämpfung eine be­
sonders große Rolle beigemessen. Die 
Diskussion spiegel te jedoch auch die Er­
gebnisse jüngerer k r imino log isch-empi r i ­
scher Untersuchungen wider, die ergeben 
hatten, daß Behandlungsprogramme zur 
Verhütung erstmal iger oder erneuter De­
l ik tbegehung häufig außerordent l ich dürf­
t ige Erfolge erzielt haben. Die besondere 
Bedeutung von Famil ie und Schule als So-
zia l isat ionsfaktoren, d ie verbrechensverhü­
tend wi rken, wurde hervorgehoben. Ferner 
wurde auch hier die Rol le der Öffent l ich­
keit betont. 
IV. Während die beiden bisher genann­
ten Themen berei ts in der einen oder 
anderen Form auf f rüheren Kongressen 
der Vereinten Nat ionen angesprochen 
worden waren, wurde mit dem dr i t ten 
Thema k r i m i n a l i t ä t und Machtmißbrauch: 
Straftaten und Straftäter außerhalb der 
Reichweite der Gesetze?< ein für die Fach­
wissenschaft verhäl tn ismäßig neues Ge­
biet betreten. Bereits die Abgrenzung des 
mit d iesem Thema Gemeinten bedurf te 
näherer Diskussion. Als kr iminel ler Macht­
mißbrauch können völ l ig verschiedene 
Dinge wie Steuerhinterz iehung und Folte­
rung verstanden werden. Verschiedene 
Versuche zur Abgrenzung dieses Gebiets 
wurden vorgetragen. Problematisch war 
auch der Begriff der Macht, der jewei ls d ie 
Grundlage des gemeinten abweichenden 
Verhal tens sein sol l . Es bestand jedoch 
Einigkeit darüber, daß die Wir tschaf tskr i ­
minal i tät einen Tei lbereich dieses Gebie­
tes darstel l t . In näheren Ausführungen zur 
Wir tschaftskr iminal i tät wurde auch auf d ie 
Bedeutung von verfahrensmäßigen Ge­
sichtspunkten, d ie z. B. in der Bundesre­
publ ik Deutschland Ausgangspunkt für d ie 
Maßnahmen zur Reform der Strafvorschrif­
ten über d ie Bekämpfung der Wirtschafts­
kr iminal i tät waren, h ingewiesen. 

V. Fragen des Strafvol lzuges haben schon 
immer ein starkes Interesse der Vereinten 
Nat ionen gefunden. Sie standen auch wäh ­
rend der Konferenz, über die hier berichtet 
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